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Entgeltverzeichnis 
 
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

1 Trassengrundpreise 
 

Verkehrsdienst Trassenentgelt je km 

Personenverkehr SPNV 13,42 € 1) 

Güterzug Standard (bis 1.599 t Gesamtzuggewicht) 19,33 € 2) 

Güterzug Schwerlastverkehr (ab 1.600 t Gesamtzuggewicht) 24,33 € 3) 

Personenverkehr (Museumsverkehr) 10,56 € 4) 

Sonstiger Verkehr 10,56 € 4) 

 
Erläuterung zur Zusammensetzung des Trassenentgelts: 
 
Die Entgelte für die Nutzung der Personenbahnsteige sind im Mindestzugangspaket mit 2,86 € je Halt in den 
Trassenpreisen enthalten. 
 

Kosten des unmittelbaren Zugbetriebs (uKZ) VK-Aufschlag 
1) 1,34 € 12,08 € 
2) 1,93 € 17,40 € 
3) 2,43 € 21,90 € 
4) 1,06 € 9,50 € 

 
2 Entgelt für die Änderung einer Trasse 

 
Für die Änderung einer bereits fertig konstruierten und veröffentlichten Trasse wird folgendes Entgelt erhoben: 
 
Änderung je Zugnummer 100,00 € 
 

3 Entgelt für die Stornierung oder Nichtinanspruchnahme einer Trasse 
 
Bestellte Trassen können vom Zugangsberechtigten storniert werden. Mit der Stornierung erlöschen  
alle Ansprüche die ggf. mit der vertraglichen Bindung in Bezug auf die Trassenvergabe verbunden waren. 
 

Stornierungsfrist Entgelt 

Stornierung bis zu 30 Tagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

unentgeltlich 

Stornierung bis zu 16 Werktagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

  20 % des Entgeltes der bestellten Trasse 

Stornierung bis zu 5 Werktagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

  40 % des Entgeltes der bestellten Trasse 

Stornierung bis zu 3 Werktagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

  60 % des Entgeltes der bestellten Trasse 

Stornierung bis zu 2 Werktagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

  80 % des Entgeltes der bestellten Trasse 

Stornierung nach dem Abfahrtszeitpunkt  
oder Nichtnutzung der bestellten Trasse 

100 % des Entgeltes der bestellten Trasse 

 
4 Entgelt für die Nutzung der Schienenwege außerhalb der bekanntgegebenen Streckenöffnungszeiten 

 
Für die Nutzung der Schienenwege außerhalb der gemäß Anlage 3 zu den SNB-BT bekanntgegebenen 
Streckenöffnungszeiten wird für die zusätzliche Besetzung der Dienststellen folgendes Entgelt erhoben: 
 
Besetzung außerhalb der Streckenöffnungszeiten je angefangene Stunde 200,00 € 
 




